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477. Verein Spitex am Rhei n, Gene h mi gung Leistungsverein barung A

Ausgangstage und Enruägungen

Das Pflegegesetz verpflichtet die Gemeinden, für ihre Einwohnerinnen und Einwohner ein aus-
reichendes Spitex-Angebot bereitzuste[[en. Die Gemeinden können dazu eigene Spitex-
0rganisationen betreiben oder andere Anbieter damit beauftragen.

Um die fachgerechte, bedarfsorientierte Hilfe und Pflege zu Hause für die hitfebedürftigen
Einwohnerinnen und Einwohner zu gewährleisten, haben die Gemeinden Egtisau, WiL ZH, Hünt-
wangen und Wasterhngen den Verein Spitex am Rhein mit den Spitex-Leistungen beauftragt.

Diese Zusammenarbeit ist in einer Leistungsvereinbarung geregett, wetche regetmässig im

Gespräch zwischen den Gemeinden und der Spitex am Rhein überprüft wird. Die aktuell güttige
Leistungsvereinbarung wurde im Rahmen diverser Aussprachen überarbeitet und ersetzt die be-
stehende (Version 12) vom 1. Januar 2020, Heworzuheben sind folgende Punkte:

3.7 In der neuen Leistungsvereinbarung wurden verschiedene sprachliche Anpassungen vorge-
nommen.

3.2. Anderung 8.1.2: Die bisherige Leistungsvereinbarung hatte auf Antrag von Egtisau einen unüb-
lichen Verteilschlüsset, der sich unvorteilhaft für Eglisau auswirkte. Dieser Abschnitt wurde an-
gepasst: Die Beiträge der öffentlichen Hand zur Deckung der Normkosten werden auf die ein-
zelnen Gemeinden, entsprechend ihrerjeweiligen Anzahl verrechneter Stunden zu 100 % ver-
rech net.

3,3 So[tte die Spitex am Rhein die verrechneten Normkosten nicht gänzlich ausschöpfen und es zu

einer Rücküberweisung an die Gemeinden, nach obigem Schtüssel kommen, stehen der Spitex
neu 35 % des Überschussbetrages zu. Dieser Betrag wird dem eigentlichen Betriebszweck zuge-

führt.

3.4. Anderung 9.2: Die neue Leistungsvereinbarung sieht keine Kontrotle mehr durch die Rech-

nungsprüfungskommission der Gemeinden vor, sondern ein vereinfachtes Prüfungsverfahren

durch eine fachl.ich anerkannte Instanz.

U. Beschluss

1. Die neue Leistungsvereinbarung mit der Güttigkeit vom 1. Januar 2025 bis 31. Dezember 2026

zwischen dem Verein Spitex am Rhein und den Gemeinden Eglisau, WiL ZH, Hüntwangen und
Wasterkingen, wird in der vortiegenden Fassung, mit Vorbeha[t der Zustimmung sämtticher Ge-

.meinden, genehmigt.

Der Gemeindepräsident und der Gemeindeschreib.er werden beauftragt und ermächtigt, die
Leistun gsvereinbarung namens der Gemeinde Eglisau zu unterzeich nen.

t

2

3

2.

GemeindeEgtisaulObergasslTlPostfachl8lg3Egtisaul0434223502linfogeglisau.chlegtisau.ch



Sitzung des Gemeinderates Eglisau

vom 15. Dezember 2025

2

3.

4.

Dieser Beschtuss ist öffentlich und wird auf www.eglisau.ch pubtiziert.

Über diesen Beschtuss wird im Mitteitungsbtatt vom Februa r 2026 imVerhandlungsauszug be-

richtet.

ilI. Mitteilung an

1. üerein Spitex am Rhein, Signatstrasse 5,8!94 Hüntwangen (per E-Mail.)

2. Gemeindeverwattung Hüntwangen, Dorfstrasse 47,8794 Hüntwangen (per E-MaiL)

Gemeindeverwattung Wasterkingen, Vorwiesenstrasse772,8195 Wasterkingen (per E-MaiL)

Gemeindeverwattung WiI ZH, Dorfstrasse 75a;8796 Wit ZH (per E-Mait)

Reg ula Peter, Ressortvorsteheri n Gesettschaft ( per E-Mai t)

Geschäftskreis Gese[[schaft (per E-Mail.)

Geschäftskreis Finanzen (per E-MaiL)

Dossier-Verantwortun g: Andrea Meier

Gemeinderat Eglisau
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Fabienne Riem

Gemeindepräsident Stv. Gemeindeschreiberin

Versand: 19. Dezember 2025

Gemeinderat

GemeindeverwattungEgtisaulobergasslTlPostfachlare:Egtisaulo434223501linfo@eglisau.chleglisau.ch


